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Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten KO LA Birgit Obermüller
an LR MMag Dr Cornelia Hagele
betreffend: Ausgaben der Gemeinden für Beiträge und Umlagen an Tirols Krankenanstalten

Erklärung:
In Tirol gibt es zwei unterschiedliche Finanzierungslogiken, je nachdem ob es sich um eine Landeskrankenanstalt oder ein Bezirkskrankenhaus handelt. Landeskrankenhäuser werden im Kern vom Land, der Sozialversicherung und dem Tiroler Gesundheitsfonds getragen.  Letzterer speist sich aus einem Landesbeitrag, dem Gemeindebeitrag (Pflichtumlage), aus Bundesmittel und Sozialversicherungsträgern. 
Die Trägerschaft der Bezirkskrankenhäuser haben Gemeindeverbände inne. Die Finanzierung erfolgt über Betriebsmittel aus dem Tiroler Gesundheitsfonds, direkten Beiträgen der Gemeinden im betreffenden Bezirk, Investitionszuschüssen der Gemeinden, Eigenleistungen und projektbezogenen Zuschüssen des Landes Tirol. 
Der Gemeindeanteil am Tiroler Gesundheitsfonds ist die größte fixe Pflichtzahlung der Gemeinden im Landesgesundheitswesen. Tirol ist im BKH-System österreichweit besonders stark “gemeindelastig”, weil die Bezirkskrankenhäuser nicht landeseigene Einrichtungen sind, sondern kommunale Verantwortung tragen.

Die unterfertigende Abgeordnete stellt daher folgende Fragen:
1. Wie hoch sind die Beiträge der einzelnen Tiroler Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds für Tirols Landeskrankenhäuser?
2. Wie hoch sind die direkten Beiträge der einzelnen Tiroler Gemeinden an Tirols Bezirkskrankenhäuser?
3. Effizienter Verwaltungsvollzug durch Transparenz. Aufwand für die Anfragebeantwortung: 
a. Wie viele Personen waren insgesamt in die Anfragebeantwortung involviert? 
b. Wie viele Arbeitsstunden fielen insgesamt für die Anfragebeantwortung an (Angabe in Halbstunden, z.B. 1,5h)?



Innsbruck, am 25. Oktober 2025
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